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Sitzung des Arbeitskreises Abfallwirtschaft am 27.05.2021 
TOP 2 
 
Beratung des Antrages der UWG-Fraktion und Volt-Fraktion vom 09.02.2021  
"Maßnahmen zur Vermüllungseindämmung“ 
 
 
 
1. Folgender Antrag wurde durch die UWG-Fraktion und die Volt-Fraktion in den Ausschüs-

sen für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung und Umwelt, Klima und Energie gestellt und 
zur weiteren Beratung an den Arbeitskreis Abfallwirtschaft verwiesen: 
 
3. Zur Sicherstellung der Zielsetzung empfehlen die Ausschüsse für Feuerschutz, Sicherheit 
und Ordnung sowie Umwelt, Klima und Energie dem Rat der Stadt Siegen zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt, zunächst befristet für ein Jahr, vier Abfallkontrolleur*Innen einzustellen 
und die hierfür erforderlichen stellenplanrechtlichen Voraussetzungen in den für das Jahr 
2021 zu beschließenden Haushalt einzustellen.  

 
2. Die Verwaltung wurde gebeten, zunächst zu ermitteln, welche Kosten mit der Einrichtung 

der neuen Stellen verbunden sind. 
 

 Neben den 4 Stellen für die Abfallkontrolleurinnen / Abfallkontrolleure muss min-
destens eine halbe Stelle zur Einleitung von Bußgeldverfahren zusätzlich im In-
nendienst eingerichtet werden.  

 Die Eingruppierung der Kontrollierenden liegt bei vergleichbaren Kommunen min-
destens bei EG 5 und bei den Sachbearbeitenden im Innendienst bei EG 9a. 

 Zu den Personalkosten kommen Kosten für 2 Fahrzeuge (2 Zweierteams) sowie 
laufende Betriebskosten. 

 
            Kostenschätzung: 
            Personalkosten 4 x EG 5  54.000 €    rd.  220.000 € 
            Personalkosten 0,5 x EG 9a 80.000 e    rd.   40.000 € 
            2 Fahrzeuge á 15.000 € 30.000 € Abschreibung jährlich rd.     3.750 € 
            Zuzüglich Betriebskosten (Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Kraftstoff)rd.     2.000 € 

 Geschätzte Jahreskosten      rd. 265.750 € 
   
 

3. In diesem Jahr haben die Städte Recklinghausen und Mühlheim an der Ruhr Pilotprojekte 
mit Abfallkontrolleuren gestartet. 
 
Am 01.02.2021 wurde in Mühlheim mit zwei „Mobilen Sauberkeits- und Beratungsteams“ 
mit je 2 MA begonnen.  Ab 01.04.2021 ist dann ein drittes Team hinzugekommen. 
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In jedem Team sind je ein Mitarbeiter aus dem Bereich Abfallbeseitigung und ein MA ei-
ner Security-Firma eingesetzt. 
Zum einen patrouillieren sie fußläufig im Innenstadtbereich und zum anderen mit je ei-
nem Fahrzeug im restlichen Stadtgebiet. 
Sofern Hinweise auf einen Verursacher oder eine Anschrift des möglichen Verursachers 
einer wilden Müllkippe gefunden werden, erfolgt, sofern die Anschrift im Stadtgebiet liegt 
eine persönliche Ansprache an der Haustür.  
Für kleinere Verunreinigungen haben die MA Müllzangen, Abfallsäcke und 90 l Mörtelfäs-
ser mit im Fahrzeug. Hier werden die städtischen MA nach EG 5 eingruppiert. 
 
 
In Recklinghausen sind seit 01.04.2021 2 MA, die nach EG 6 eingruppiert sind, mit einem 
Fahrzeug im Stadtgebiet unterwegs. 
Verwarnungsgelder und Bußgeldverfahren werden beim Ordnungsamt bearbeitet. 
In Absprache erfolgt zeitweise auch eine gemeinsame „Streife“ mit Begleitung des Ord-
nungsdienstes. 
Auch hier sollen persönliche Ansprachen bei ordnungswidrigem Verhalten erfolgen. 
 

4. Inwieweit ein Teil der entstehenden Kosten durch Bußgeldeinahmen  gedeckt werden 
können, kann derzeit nicht beziffert werden. Da aber der eindeutige Nachweis einer Ord-
nungswidrigkeit nur in den seltensten Fällen möglich sein wird, werden die Einnahmen 
nur einen Bruchteil der Kosten decken können. 




